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Neufassung des IDW Prüfungsstandards:  
Erklärungen der gesetzlichen Vertreter gegenüber 

dem Abschlussprüfer  
(IDW PS 303 n.F.) 

(Stand: 09.09.2009)1

 

Dieser IDW Prüfungsstandard setzt die Anforderungen des ISA 580 (Revised and Redrafted) 
„Written Representations“ um. Gegenüber den bisherigen Anforderungen ergeben sich fol-
gende wesentliche Ergänzungen bzw. Klarstellungen: 

• Klargestellt wird, dass die schriftlichen Erklärungen von denjenigen gesetzlichen Ver-
tretern einzuholen sind, welche die Verantwortung für den Abschluss und den Lage-
bericht haben sowie über die Kenntnisse der betreffenden Sachverhalte verfügen. 

• Ergänzt wird, dass der Abschlussprüfer es für erforderlich halten kann, zu einzelnen 
prüfungsrelevanten Sachverhalten auch schriftliche Erklärungen vom Aufsichtsorgan 
zu verlangen. 

• Klargestellt wird, dass der Abschlussprüfer, sofern er Bedenken hinsichtlich der 
Kompetenz, der Integrität oder der Sorgfalt der gesetzlichen Vertreter oder hinsicht-
lich der Einstellung der gesetzlichen Vertreter zu ethischen Werten oder deren 
Durchsetzung im Unternehmen hat, die möglichen Auswirkungen zu beurteilen hat, 
die diese Bedenken auf die Verlässlichkeit der erhaltenen Erklärungen und Prüfungs-
nachweise haben. 

• Erstmals wird geregelt, dass der Abschlussprüfer, sofern er erhebliche Zweifel an der 
Integrität der gesetzlichen Vertreter hat und deshalb zu dem Schluss gelangt, dass 
die Erklärung zur Vollständigkeit der gegebenen Informationen oder der Nachweis 
der Gesamtverantwortung für die Rechnungslegung nicht verlässlich ist oder sofern 
die gesetzlichen Vertreter diese Erklärungen nicht abgeben, den Bestätigungsver-
merk zu versagen hat. 
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1. Vorbemerkungen 

1 Im Zusammenhang mit Abschlussprüfungen geben die gesetzlichen Vertreter von 
Unternehmen Erklärungen gegenüber dem Abschlussprüfer ab. Hierzu gehören alle 

 
1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 09.09.2009. 


